
paganda oder Diffamierung des polit ischen 
Systems erfolgen können? Wiederholte, sy
stematische Verleumdungen, so der Vertre
ter, stellten einen Mißbrauch der Meinungs
freiheit dar; der Schutz der Gesellschaft 
müsse Hand in Hand mit dem Schutz der 
Individualrechte gehen. Auf die Zustände in 
Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten 
angesprochen, meinte der Vertreter, diese 
entsprächen dem von den Vereinten Natio
nen geforderten Standard. Ein weiterer Dis
kussionspunkt war das Recht, das Land zu 
verlassen — auf welcher Grundlage könne 
dieses Recht verweigert werden, hätten 
diese Personen Repressalien zu befürchten? 
Die Auswanderungsfreudigkeit habe nachge
lassen, behauptete der Vertreter, viele wol l 
ten sogar wieder in die Heimat zurückkehren. 
Abschließend wurde die Ukraine für ihre aus
führliche und informative Berichterstattung 
gelobt. 

Verschoben wurde die Prüfung der Berichte 
Kongos und Tunesiens. Hinter verschlosse
nen Türen wurden des weiteren Individualbe
schwerden geprüft — aus vorangegangenen 
Tagungen waren noch 34 Verfahren an
hängig. 

26. Tagung 
In Luxemburg gehen völkerrechtl iche Nor
men den innerstaatlichen Regelungen vor 
und können gerichtl ich und im Verwaltungs
verfahren geltend gemacht werden. Auslän
der haben, mit wenigen Ausnahmen, die 
gleichen Rechte wie die Staatsangehörigen. 
Schweden, das sowohl die Erklärung unter 
Art.41 abgegeben als auch die Individualbe-
schwerdemögl ichkeit anerkannt hat, ermu
tigte alle Staaten, ein Gleiches zu tun. Die 
Paktbest immungen können unmittelbar ge
richtlich geltend gemacht werden, auch kann 
sich der einzelne darauf berufen, daß Geset
zesnormen nicht in Übereinst immung mit 
dem Pakt stehen. Frauen seien beruflich 
gleichgestellt, zögen aber oft traditionelle 
Berufsrollen vor. Alle Arbeitgeber seien zur 
Förderung der Gleichberechtigung verpfl ich
tet. Die Ausländergesetzgebung werde stän
dig überarbeitet, um neue Tendenzen be
rücksicht igen zu können. Der Inhalt der Pres
sefreiheit war zum Gegenstand öffentlicher 
Diskussion geworden, nachdem einem Mit
glied der Friedensbewegung untersagt wor
den war, im Rundfunk für den Abbau von 
Atomwaffen einzutreten. 

In Finnland wird der Grundrechtsschutz der 
Verfassung durch die Paktbest immungen er
gänzt. Im Zuge der Ratifikation des Paktes 
seien die Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit 
dessen Best immungen hin untersucht wor
den. Bei nicht sofort zu beseit igenden Dis
krepanzen seien entsprechende Vorbehalte 
gemacht worden. Ziel seiner Regierung sei 
es, die nötigen gesetzgeberischen Reformen 
durchzuführen und zumindest einen Teil der 
Vorbehalte — wie auch schon geschehen — 
zurückzunehmen. Obwohl die Gleichberech
t igung in Finnland gesichert sei und Frauen 
den gleichen Zugang zu Berufen hätten wie 
Männer, habe doch eine hundertprozentige 
Gleichstellung vor allem im Lohnbereich 
noch nicht erreicht worden können. Auch 
stellten Arbeitgeber oftmals bevorzugt Män
ner ein. 

Neben der Prüfung der genannten Berichte 
wurden auch auf dieser Tagung einige der 
noch anhängigen Individualbeschwerden un
tersucht. 
Während der drei Tagungen setzte das Gre
mium auch seine Arbeit an a l lgemeinen Be
m e r k u n g e n zur Auslegung der Paktbest im
mungen fort. Martina Palm-Risse • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Internationaler Terrorismus, USA-Libyen, Falklandinseln, (Malwinen), Internationaler Gerichtshof, 
Nahost, Rechte von Ausländern 

Internationaler Terrorismus 
SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 9.Oktober 
1985 (UN-Doc. S/17554) 
Auf der 2618.Sitzung des Sicherheitsrats 
vom 9. Oktober 1985 gab der Präsident im 
Namen der Ratsmitglieder folgende Erklä
rung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrü
ßen die Nachricht von der Freilassung der 
Passagiere und Besatzung des Kreuzfahrt
schiffs >Achüle Lauro< und beklagen es, daß 
ein Passagier ums Leben gekommen sein 
soll. 
Sie schließen sich der Erklärung des Gene
ralsekretärs vom 8. Oktober 1985 an, in der 
alle Akte des Terrorismus verurteilt wer
den. 
Sie verurteilen mit aller Entschiedenheit 
diese durch nichts zu rechtfertigende, ver
brecherische Entführung ebenso wie alle 
sonstigen Akte des Terrorismus, einschließ
lich der Geiselnahme. 
Sie verurteilen ferner alle Formen des Ter
rorismus, wobei es gleichgültig ist, wo und 
von wem er ausgeübt wird.« 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Maßnahmen zur Verhinderung 
von internationalem Terrorismus, der 
das Leben unschuldiger Menschen be
droht oder vernichtet oder die Grundfrei
heiten beeinträchtigt, sowie Untersu
chung der tieferen Ursachen derjenigen 
Formen von Terrorismus und Gewaltak
ten, die in Elend, Enttäuschung, Leid 
und Verzweiflung wurzeln und manche 
Menschen dazu treiben, Menschenleben 
— einschließlich ihres eigenen — zu op
fern, um radikale Veränderungen herbei
zuführen. — Resolution 40/61 vom O.De
zember 1985 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolutionen 

3034(XXVII) vom 18. Dezember 1972, 31/ 
102 vom lö.Dezember 1976, 32/147 vom 
16.Dezember 1977, 34/145 vom 17.Dezem-
ber 1979, 36/100 vom lO.Dezember 1081 
und 38/130 vom 19.Dezember 1983, 

— ferner unter Hinweis auf die Erklärung 
über völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im 
Sinne der Charta der Vereinten Natio
nen, auf die Erklärung über die Festi
gung der internationalen Sicherheit, auf 
die Definition der Aggression und auf 
die einschlägigen Instrumente über das 
bei bewaffneten Konflikten geltende hu
manitäre Völkerrecht, 

— weiterhin unter Hinweis auf die beste
henden internationalen Übereinkünfte 
zu verschiedenen Aspekten des Pro
blems des internationalen Terrorismus, 
u.a. auf das am 14.September 1963 in To
kyo unterzeichnete Abkommen über 
strafbare und bestimmte andere an Bord 
von Luftfahrzeugen begangene Hand
lungen, das am 16. Dezember 1970 in Den 
Haag unterzeichnete Übereinkommen 
zur Bekämpfung der widerrechtlichen 
Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, das 
am 23.September 1971 in Montreal un
terzeichnete Übereinkommen zur Be
kämpfung widerrechtlicher Handlungen 
gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, 
das am 14. Dezember 1973 in New York 
abgeschlossene Übereinkommen über 
die Verhütung, Verfolgung und Bestra
fung von Straftaten gegen völkerrecht
lich geschützte Personen einschließlich 
Diplomaten und die am 17. Dezember 
1979 in New York abgeschlossene Inter
nationale Konvention gegen Geiselnah
me, 

— tief besorgt über die weltweite Eskala
tion terroristischer Handlungen jeder 

Art, die das Leben unschuldiger Men
schen gefährden oder vernichten, die 
Grundfreiheiten beeinträchtigen und 
eine ernstliche Verletzung der Men
schenwürde darstellen, 

— in Kenntnisnahme dessen, daß der Si
cherheitsrat und der Generalsekretär 
ihre tiefe Besorgnis über alle Akte des 
internationalen Terrorismus zum Aus
druck gebracht und alle derartigen 
Handlungen verurteilt haben, 

— überzeugt von der Wichtigkeit des Aus
baus und der Verbesserung der interna
tionalen Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten auf bilateraler und multilatera
ler Ebene, was dazu beitragen wird, daß 
Akte des internationalen Terrorismus 
aufhören, ihre tieferen Ursachen wegfal
len und dieses verbrecherische Übel ver
hütet und aus der Welt geschafft wird, 

— in Bekräftigung des in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Grund
satzes der Selbstbestimmung der Völ
ker, 

— ferner in Bekräftigung des unveräußerli
chen Rechts aller unter kolonialen und 
rassistischen Regimen und anderen For
men der Fremdherrschaft lebenden Völ
ker auf Selbstbestimmung und Unab
hängigkeit sowie in Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit ihres Kampfes, insbe
sondere des Kampfes der nationalen Be
freiungsbewegungen, gemäß den Zielen 
und Grundsätzen der Charta und der Er
klärung über völkerrechtliche Grund
sätze für freundschaftliche Beziehungen 
und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Sinne der Charta der Verein
ten Nationen, 

— eingedenk der Notwendigkeit, die 
Grundrechte des einzelnen gemäß den 
einschlägigen internationalen Men
schenrechtsinstrumenten und den allge
mein anerkannten internationalen Nor
men zu bewahren und zu schützen, 
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— in der Überzeugung, daß es wichtig ist, 
daß die Staaten ihren nach den einschlä
gigen internationalen Übereinkünften 
bestehenden Verpflichtungen nachkom
men und dafür sorgen, daß hinsichtlich 
der in diesen Übereinkünften genannten 
Straftaten die entsprechenden Maßnah
men zur Durchsetzung der Gesetze ge
troffen werden, 

— mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis dar
über, daß der Terrorismus in den letzten 
Jahren Formen angenommen hat, die 
sich mehr und mehr nachteilig auf die 
internationalen Beziehungen auswirken 
und sogar die territoriale Integrität und 
die Sicherheit der Staaten in Frage stel
len können, 

— in Kenntnisnahme des Berichts des Ge
neralsekretärs, 

1. verurteilt unmißverständlich alle terrori
stischen Handlungen, Methoden und 
Praktiken, einschließlich solcher, die die 
freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen den Staaten und ihre Sicherheit 
gefährden, als kriminelle Akte, gleich wo 
und von wem sie begangen werden; 

2. beklagt zutiefst den Verlust unschuldi
ger Menschenleben durch derartige ter
roristische Handlungen; 

3. beklagt ferner die schädlichen Folgen 
von Akten des internationalen Terroris
mus auf Kooperationsbeziehungen zwi
schen Staaten, so auch auf die Zusam
menarbeit im Dienste der Entwicklung; 

4. appelliert an alle Staaten, sofern sie dies 
noch nicht getan haben, zu erwägen, Ver
tragspartei der bestehenden internatio
nalen Übereinkünfte zu verschiedenen 
Aspekten des internationalen Terroris
mus zu werden; 

5. bittet alle Staaten, auf nationaler Ebene 
alle geeigneten Maßnahmen zur raschen 
und endgültigen Beseitigung des Pro
blems des internationalen Terrorismus 
zu treffen, indem sie u.a. ihre innerstaat
lichen Rechtsvorschriften mit den beste
henden internationalen Übereinkünften 
in Einklang bringen, die von ihnen über
nommenen internationalen Verpflich
tungen erfüllen und die Vorbereitung 
und Organisation von gegen andere 
Staaten gerichteten Handlungen auf ih
rem Hoheitsgebiet verhindern; 

6. fordert alle Staaten auf, ihren völker
rechtlichen Verpflichtungen nachzukom
men, wonach sie es zu unterlassen ha
ben, terroristische Handlungen in ande
ren Staaten zu organisieren, anzustiften, 
zu unterstützen oder sich daran zu betei
ligen bzw. auf ihrem Hoheitsgebiet Akti
vitäten zu dulden, die auf die Begehung 
derartiger Handlungen gerichtet sind; 

7. bittet alle Staaten eindringlich, nicht zu
zulassen, daß die Anwendung der in den 
einschlägigen Übereinkünften, deren 
Partei sie sind, vorgesehenen entspre
chenden Maßnahmen zur Durchsetzung 
der Gesetze auf Personen, die in diesen 
Übereinkünften erfaßte Akte des inter
nationalen Terrorismus begehen, durch 
irgendwelche Umstände behindert wird; 

8. bittet alle Staaten ferner eindringlich, 
enger miteinander zusammenzuarbei
ten, insbesondere durch den Austausch 
sachdienlicher Informationen bezüglich 
der Verhütung und Bekämpfung des 
Terrorismus sowie der Ergreifung und 
Strafverfolgung bzw. Auslieferung derje
nigen, die derartige Handlungen began
gen haben, und durch den Abschluß eige
ner Verträge bzw. die Aufnahme speziel
ler Bestimmungen vor allem hinsichtlich 
der Auslieferung oder Strafverfolgung 
von Terroristen in entsprechende bilate
rale Verträge; 

9. bittet alle Staaten eindringlich, einzeln 
und gemeinsam mit anderen Staaten so
wie mit den entsprechenden Crganen 

der Vereinten Nationen zur schrittwei
sen Beseitigung der tieferen Ursachen 
des internationalen Terrorismus beizu
tragen und ihre besondere Aufmerksam
keit auf alle Situationen zu richten — so 
u.a. auch auf den Kolonialismus, den 
Rassismus sowie Situationen, mit denen 
massenhafte und flagrante Verletzungen 
der Menschenrechte und Grundfreihei
ten einhergehen, und Situationen im Zu
sammenhang mit ausländischer Beset
zung —, die zu internationalem Terroris
mus führen und den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit gefährden kön
nen; 

10. fordert alle Staaten auf, die Empfehlun
gen, die im Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses zur Frage des internationalen 
Terrorismus an die vierunddreißigste 
Tagung der Generalversammlung ent
halten sind, zu beachten und durchzu
führen; 

11. fordert alle Staaten auf, alle entspre
chenden von der Internationalen Zivil
luftfahrt-Organisation empfohlenen und 
in einschlägigen internationalen Über
einkünften festgelegten Maßnahmen zu 
treffen, um terroristische Angriffe auf zi
vile Luftfahrzeuge und auf andere öf
fentliche Verkehrsmittel zu verhindern; 

12. ermutigt die Internationale Zivilluft
fahrt-Organisation, ihre Bemühungen 
zur Förderung der weltweiten Annahme 
und strikten Einhaltung der internatio
nalen Übereinkünfte über die Sicherheit 
der Luftfahrt fortzusetzen; 

13. ersucht die Internationale Seeschiff
fahrts-Organisation, das Problem des an 
Bord von Schiffen bzw. gegen Schiffe 
verübten Terrorismus zu untersuchen 
und Empfehlungen hinsichtlich geeigne
ter Maßnahmen abzugeben; 

14. ersucht den Generalsekretär, die Durch
führung dieser Resolution den Umstän
den entsprechend weiterzuverfolgen und 
der zweiundvierzigsten Tagung der Ge
neralversammlung einen Bericht zu un
terbreiten; 

15. beschließt die Aufnahme dieses Tages
ordnungspunktes in die vorläufige Ta
gesordnung ihrer zweiundvierzigsten 
Tagung. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Geisel
nahmen und Entführungen. — Resolu
tion 579(1985) vom 18.Dezember 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— zutiefst beunruhigt über die zahlreichen 

Fälle der Geiselnahme und der Entfüh
rung, die sich oft lange hinziehen und 
schon Menschenleben gefordert haben, 

— in der Auffassung, daß Geiselnahmen 
und Entführungen Straftaten darstellen, 
die der Völkergemeinschaft Anlaß zu 
ernster Besorgnis geben, da sie sich au
ßerordentlich schädlich auf die Rechte 
der Opfer und auf die Förderung der 
freundschaftlichen Beziehungen und der 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
auswirken, 

— unter Hinweis auf die Erklärung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
9. Oktober 1985, worin alle terroristi
schen Handlungen, so auch Geiselnah
men, entschieden verurteilt werden 
(S/17554), 

— ferner unter Hinweis auf Resolution 
40/61 der Generalversammlung vom 
9. Dezember 1985, 

— eingedenk der Internationalen Konven
tion gegen Geiselnahme vom 17. Dezem
ber 1979, des Übereinkommens über die 
Verhütung, Verfolgung und Bestrafung 
von Straftaten gegen völkerrechtlich ge

schützte Personen einschließlich Diplo
maten vom 14. Dezember 1973, des Über
einkommens zur Bekämpfung wider
rechtlicher Handlungen gegen die Si
cherheit der Zivilluftfahrt vom 23. Sep
tember 1971, des Übereinkommens zur 
Bekämpfung der widerrechtlichen Inbe
sitznahme von Luftfahrzeugen vom 
16. Dezember 1970 und anderer einschlä
giger Übereinkünfte, 

1. verurteilt unmißverständlich alle Geisel
nahmen und Entführungen; 

2. fordert die unverzügliche sichere Frei
lassung aller Geiseln und entführten 
Personen, gleich wo und von wem sie 
festgehalten werden; 

3. bekräftigt die Verpflichtung aller Staa
ten, auf deren Hoheitsgebiet Geiseln 
oder entführte Personen festgehalten 
werden, umgehend alle geeigneten Maß
nahmen zu treffen, um ihre sichere Frei
lassung herbeizuführen und zu verhüten, 
daß in Zukunft Akte der Geiselnahme 
und Entführung begangen werden; 

4. appelliert an alle Staaten, sofern sie dies 
noch nicht getan haben, zu erwägen, ob 
sie nicht Partei der Internationalen Kon
vention gegen Geiselnahme vom 17. De
zember 1979, des Übereinkommens über 
die Verhütung, Verfolgung und Bestra
fung von Straftaten gegen völkerrecht
lich geschützte Personen einschließlich 
Diplomaten vom 14. Dezember 1973, des 
Übereinkommens zur Bekämpfung wi
derrechtlicher Handlungen gegen die Si
cherheit der Zivilluftfahrt vom 23. Sep
tember 1971, des Übereinkommens zur 
Bekämpfung der widerrechtlichen Inbe
sitznahme von Luftfahrzeugen vom 
16. Dezember 1970 und anderer einschlä
giger Übereinkünfte werden wollen; 

5. drängt auf den weiteren Ausbau der in
ternationalen Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten bei der Ausarbeitung und 
Annahme wirksamer mit den Regeln des 
Völkerrechts im Einklang stehender 
Maßnahmen zur Verhütung, strafrechtli
chen Verfolgung und Bestrafung aller 
Geiselnahmen und Entführungen als 
Äußerungen des internationalen Terro
rismus. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 30. Dezember 
1985 (UN-Doc. S/17702) 
Auf der 2639. Sitzung des Sicherheitsrats 
vom 30. Dezember 1985 gab der Präsident im 
Namen der Ratsmitglieder folgende Erklä
rung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verur
teilen aufs schärfste die durch nichts zu 
rechtfertigenden und verbrecherischen ter
roristischen Attentate, bei denen auf den 
Flughäfen von Rom und Wien unschuldige 
Menschen ums Leben gekommen sind. 
Sie fordern eindringlich dazu auf, die Ver
antwortlichen für diese vorsätzlichen und 
wahllosen Tötungen in einem ordnungsge
mäßen Verfahren vor Gericht zu stellen. 
Sie fordern alle Betroffenen auf, Zurückhal
tung zu üben und sich jeglicher Maßnah
men zu enthalten, die mit ihren Verpflich
tungen nach der Charta der Vereinten Na
tionen und anderen einschlägigen Regeln 
des Völkerrechts unvereinbar sind. 
Sie bekräftigen die Erklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 9. Oktober 1985 
(S/17554) und die Resolution 579 des Sicher
heitsrats vom 18. Dezember 1985 und schlie
ßen sich der Erklärung des Generalsekre
tärs vom 27.Dezember 1985 an, in der dieser 
die Resolution 40/61 der Generalversamm
lung vom 9. Dezember 1985 zur Kenntnis 
nahm und der Hoffnung Ausdruck verlieh, 
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daß alle betroffenen Regierungen und Be
hörden danach in Übereinstimmung mit 
den hergebrachten Grundsätzen des Völker
rechts entschlossene Anstrengungen unter
nehmen würden, um allen terroristischen 
Akten, Methoden und Praktiken ein Ende 
zu setzen.« 

USA-Libyen 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ame

rikanischer Angriff auf Tripolis und 
Bengasi. — Resolutionsantrag S/18016/ 
Rev. 1 vom 21.April 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Anhörung der Erklärungen der 

Vertreter der Libyschen Arabischen 
Dschamahirija und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, 

— höchst beunruhigt über die Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit aufgrund der von den Streit
kräften der Vereinigten Staaten von 
Amerika verübten bewaffneten Angriffe 
auf die libyschen Städte Tripolis und 
Bengasi, 

— unter Hinweis auf die Resolution 40/61 
der Generalversammlung vom 9. Dezem
ber 1985, mit der die Versammlung un
mißverständlich alle terroristischen 
Handlungen, Methoden und Praktiken 
einschließlich solcher, die die freund
schaftlichen Beziehungen zwischen den 
Staaten und ihre Sicherheit gefährden, 
als kriminelle Akte verurteilte, gleich wo 
und von wem sie begangen werden, 

— ferner unter Hinweis auf die Erklärung 
über völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im 
Sinne der Charta der Vereinten Natio
nen, die Erklärung über die Festigung 
der internationalen Sicherheit und die 
Definition der Aggression, 

1. verurteilt den bewaffneten Angriff, den 
die Vereinigten Staaten von Amerika un
ter Verletzung der Charta der Vereinten 
Nationen und der internationalen Ver
haltensnormen verübt haben; 

2. fordert die Vereinigten Staaten von 
Amerika auf, jedweden Angriff bzw. jed
wede Angriffsdrohung ab sofort zu un
terlassen; 

3. verurteilt alle terroristischen Aktivitä
ten, gleichviel ob sie von Einzelpersonen, 
Gruppen oder Staaten ausgehen; 

4. fordert alle Parteien auf, jeden Rückgriff 
auf Gewalt zu unterlassen, in dieser kri
tischen Situation Mäßigung zu üben und 
ihre Streitigkeiten im Sinne der Charta 
der Vereinten Nationen mit friedlichen 
Mitteln beizulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär, alle geeig
neten Maßnahmen zu treffen, um den 
Frieden im zentralen Mittelmeer wieder
herzustellen und zu sichern, und den Si
cherheitsrat regelmäßig über die Durch
führung dieser Resolution auf dem lau
fenden zu halten; 

6. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis vom 21.April 1986: 
+ 9; — 5: Australien, Dänemark, Frank
reich, Großbritannien, Vereinigte Staa
ten; = 1: Venezuela. Wegen der ablehnen
den Stimmen von Ständigen Mitgliedern 
des Sicherheitsrats wurde der Antrag 
nicht angenommen (Veto). 

Falklandinseln (Malwinen) 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Die Frage der Falklandinseln 
(Malwinen). — Resolution 40/21 vom 
27. November 1985 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Falk

landinseln (Malwinen) und nach Erhalt 
des Berichts des Generalsekretärs, 

— sich dessen bewußt, daß die internatio
nale Gemeinschaft ein Interesse daran 
hat, daß die Regierungen Argentiniens 
und des Vereinigten Königreichs Groß
britannien und Nordirland alle ihre Dif
ferenzen in Übereinstimmung mit der 
Charta der Vereinten Nationen auf fried
lichem Wege endgültig beilegen, 

— in Kenntnisnahme des von beiden Sei
ten wiederholt zum Ausdruck gebrach
ten Interesses an einer Normalisierung 
ihrer Beziehungen, 

— in der Überzeugung, daß diesem Anlie
gen mit einem umfassenden Verhand
lungsgespräch zwischen beiden Regie
rungen gedient wäre, das es ihnen ge
stattet, auf fester Grundlage wieder Ver
trauen ineinander zu bilden und die noch 
offenen Probleme zu lösen, wozu auch 
alle Aspekte der Frage der Zukunft der 
Falklandinseln (Malwinen) gehören, 

1. ersucht die Regierungen Argentiniens 
und des Vereinigten Königreichs Groß
britannien und Nordirland, Verhandlun
gen aufzunehmen, mit dem Ziel, die Mit
tel zu finden, um die zwischen beiden 
Ländern noch offenen Probleme, ein
schließlich aller Aspekte der Frage der 
Zukunft der Falklandinseln (Malwinen), 
in Übereinstimmung mit der Charta der 
Vereinten Nationen auf friedlichem 
Wege endgültig beizulegen; 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen ver
längerten Auftrag weiterzuführen, in 
dessen Rahmen er seine Guten Dienste 
zur Verfügung stellt, um den Parteien 
bei der Erfüllung des in Ziffer 1 ausge
sprochenen Ersuchens zu helfen, und er
sucht ihn, die hierzu erforderlichen Maß
nahmen zu ergreifen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der ein
undvierzigsten Tagung der Generalver
sammlung über die Fortschritte bei der 
Durchführung der vorliegenden Resolu
tion zu berichten; 

4. beschließt die Aufnahme des Tagesord
nungspunktes >Die Frage der Falkland
inseln (Malwinen)< in die vorläufige Ta
gesordnung ihrer einundvierzigsten Ta
gung. 

Abstimmungsergebnis: +107 (darunter Ar
gentinien, Vereinigte Staaten); —4: Beli
ze, Großbritannien, Oman, Salomonen; 
= 41 (darunter Deutschland, Bundesre
publik). 

Internationaler Gerichtshof 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Beset

zung eines Sitzes im Internationalen Ge
richtshof. — Resolution 570(1985) vom 
12.September 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— mit Bedauern über den Rücktritt Richter 

Piaton D. Morosows am 23.August 1985, 
— ferner feststellend, daß dadurch bis zum 

Ablauf der Amtszeit Richter Morosows 
ein Sitz im Internationalen Gerichtshof 
frei ist, der nach dem Statut des Ge
richtshofs neu besetzt werden muß, 

— feststellend, daß nach Artikel 14 des Sta
tuts der Zeitpunkt für die Wahlen zur 
Besetzung dieses Sitzes vom Sicher
heitsrat festgesetzt wird, 

> beschließt, daß die Wahlen zur Beset
zung dieses Sitzes am 9. Dezember 1985 
auf einer Sitzung des Sicherheitsrats 
und einer Sitzung der vierzigsten Ta
gung der Generalversammlung stattfin
den. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über

griff Israels auf Tunesien. — Resolution 
573(1985) vom 4. Oktober 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Schreibens vom 

1.Oktober 1985 (S/17509), mit dem Tune
sien nach der von Israel gegen die 
Souveränität und territoriale Integrität 
Tunesiens begangenen Aggressions
handlung Beschwerde gegen dieses 
Land geführt hat, 

— nach Anhörung der Erklärung des Mini
sters für auswärtige Angelegenheiten 
Tunesiens, 

— mit Besorgnis angesichts der Tatsache, 
daß der israelische Angriff zahlreiche 
Todesopfer gefordert und umfangreiche 
Sachschäden verursacht hat, 

— in Anbetracht dessen, daß gemäß Art i 
kel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten 
Nationen alle Mitglieder in ihren inter
nationalen Beziehungen jede gegen die 
territoriale Integrität oder die politische 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete 
oder sonst mit den Zielen der Vereinten 
Nationen unvereinbare Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu unterlassen 
haben, 

— zutiefst besorgt über die Bedrohung des 
Friedens und der Sicherheit in der Mit
telmeer-Region, die durch den von Israel 
am 1.Oktober 1985 im Gebiet von Ham-
mam-Plage, einem Vorort im Süden von 
Tunis, begangenen Luftangriff entstan
den ist, 

— unter Hinweis auf die schwerwiegenden 
Folgen, die Israels Aggression und alle 
im Widerspruch zur Charta stehenden 
Handlungen für jedwede Initiative ha
ben müssen, die auf die Herstellung ei
nes umfassenden, gerechten und dauer
haften Friedens im Nahen Osten gerich
tet ist, 

— in Anbetracht dessen, daß die israelische 
Regierung unmittelbar im Anschluß an 
den Angriff die Verantwortung für die
sen übernommen hat, 

1. verurteilt energisch den Akt der bewaff
neten Aggression, den Israel in flagran
ter Verletzung der Charta der Vereinten 
Nationen, des Völkerrechts und interna
tionaler Verhaltensnormen gegen tune
sisches Hoheitsgebiet begangen hat; 

2. verlangt, daß Israel die Begehung bzw. 
Androhung derartiger Aggressionshand
lungen unterläßt; 

3. ersucht die Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen eindringlich, Maßnahmen 
zu ergreifen, um Israel von der Bege
hung derartiger gegen die Souveränität 
und die territoriale Integrität aller Staa
ten gerichteter Akte abzubringen; 

4. ist der Auffassung, daß Tunesien ange
sichts der erlittenen Verluste an Men
schenleben und Sachschäden, für die Is
rael die Verantwortung übernommen 
hat, Anspruch auf angemessene Repara
tionen hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, ihm späte
stens bis 30. November 1985 über die 
Durchführung dieser Resolution zu be
richten; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; —0; = 1 : Verei
nigte Staaten. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 575(1985) vom 
n.Oktober 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 
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425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982) und 520(1982) sowie auf alle 
seine Resolutionen zur Lage im Liba
non, 

— nach Prüfung des Berichts des General
sekretärs vom 10.Oktober 1985 über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon (S/17557) und in Kenntnis
nahme der darin enthaltenen Feststel
lungen, 

— Kenntnis nehmend vom Schreiben des 
Ständigen Vertreters des Libanon vom 
3.Oktober 1985 an den Generalsekretär 
(S/17526), 

— in Beantwortung des Ersuchens der Re
gierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon um einen weiteren Interims
zeitraum von sechs Monaten, d. h. bis 
zum 19. Apri l 1986, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für 
die territoriale Integrität, Souveränität 
und Unabhängigkeit des Libanon inner
halb seiner international anerkannten 
Grenzen eintritt; 

3. unterstreicht erneut den Auftrag und die 
allgemeinen Richtlinien für die Truppe, 
die in dem mit Resolution 426(1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. März 1978 festgelegt sind, und 
fordert alle betroffenen Parteien auf, die 
Truppe im Hinblick auf die volle Durch
führung ihres Mandats uneingeschränkt 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon ihr 
in den Resolutionen 425(1978) sowie in 
allen anderen einschlägigen Resolutio
nen definiertes Mandat uneingeschränkt 
erfüllen sollte; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Kon
sultationen mit der Regierung des Liba
non und anderen direkt betroffenen Par
teien über die Durchführung dieser Re
solution fortzusetzen und dem Rat Be
richt zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: +13; — 0; =2: So
wjetunion, Ukraine. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über
wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 576(1985) vom 
21.November 1985 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/17628), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur soforti

gen Durchführung von Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats vom 
22. Oktober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung für einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, d. h. bis 
zum 31. Mai 1986, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ercuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Lage und 
über die zur Durchführung von Reso
lution 338(1973) des Sicherheitsrats 
getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Die 
Lage im Libanon. — Resolutionsantrag 
S/17730/Rev.2 vom 17. Januar 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— in Bekräftigung der Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982), 512(1982) und 520(1982) des Si
cherheitsrats wie auch aller seiner son

stigen Resolutionen zur Lage im Liba
non, 

— nach Anhörung der Erklärung des Stän
digen Vertreters des Libanon und mit 
großer Besorgnis über die Verschlechte
rung der Lage im südlichen Libanon in
folge der israelischen Gewaltakte und 
seiner mißbräuchlichen Praktiken und 
Maßnahmen, 

— unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte und mit nachdrück
lichem Hinweis auf die humanitären 
Grundsätze der Vierten Genfer Konven
tion vom 12.August 1949, 

1. beklagt zutiefst die israelischen Gewalt
akte wie auch die gegen die Zivilbevölke
rung im südlichen Libanon gerichteten 
mißbräuchlichen Praktiken und Maß
nahmen, die die Regeln und Grundsätze 
des Völkerrechts, insbesondere die Be
stimmungen der Genfer Konvention 
vom 12. August 1949, verletzen; 

2. bekräftigt die dringende Notwendigkeit 
der Durchführung der Bestimmungen 
der Resolutionen des Sicherheitsrats 
zum Libanon und insbesondere der Re
solutionen 425(1978), 508(1982) und 
509(1982), in denen von Israel der unver
zügliche und bedingungslose Rückzug al
ler seiner Streitkräfte an die internatio
nal anerkannten Grenzen des Libanon 
verlangt wird; 

3. fordert erneut die strikte Achtung der 
Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit 
und territorialen Integrität des Libanon 
innerhalb seiner international aner
kannten Grenzen; 

4. verlangt, daß Israel unverzüglich seine 
gegen die Zivilbevölkerung im südlichen 
Libanon gerichteten Praktiken und Maß
nahmen unterläßt, die die Wiederherstel
lung normaler Verhältnisse in dem Ge
biet behindern und die im Interesse der 
Wiederherstellung von Frieden und Si
cherheit im gesamten Land unternom
menen Versöhnungsbemühungen unter
graben; 

5. beschließt, die Situation laufend zu über
prüfen und ersucht den Generalsekretär, 
dem Rat erforderlichenfalls darüber zu 
berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 17.Januar 1986: 
+ 11; —1: Vereinigte Staaten; =3: Au
stralien, Dänemark, Großbritannien. We
gen der ablehnenden Stimme eines Stän
digen Mitglieds des Sicherheitsrats 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Status 
der Heiligen Stadt Jerusalem. — Resolu
tionsantrag S/17769/Rev.l vom 30. Ja
nuar 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— Kenntnis nehmend vom Schreiben (S/ 

17740) des Ständigen Vertreters Marok
kos bei den Vereinten Nationen und der
zeitigen Vorsitzenden der Organisation 
der Islamischen Konferenz sowie vom 
Schreiben (S/17741) des Ständigen Ver
treters der Vereinigten Arabischen Emi
rate bei den Vereinten Nationen und der
zeitigen Vorsitzenden der Arabischen 
Gruppe, die am 16.Januar 1986 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats gerich
tet wurden, 

— erneut erklärend, daß das Genfer Ab
kommen vom 12.August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei
ten auf die seit 1967 von Israel besetzten 
arabischen Gebiete einschließlich Jeru
salems anwendbar ist, 

— eingedenk des besonderen Status Jeru
salems und vor allem der Notwendigkeit, 
den einzigartigen spirituellen und reli

giösen Charakter der Heiligen Stätten 
' dieser Stadt zu schützen und zu erhal
ten, 

— unter Hinweis auf seine den Status und 
den Charakter der Heiligen Stadt Jeru
salem betreffenden Resolutionen, insbe
sondere auf die Resolutionen 252(1968) 
vom 21. Mai 1968, 267(1969) vom 3.Juli 
1969 und 271(1969) vom 15. September 
1969, 298(1971) vom 25.September 1971, 
auf die Konsenserklärung des Präsiden
ten des Sicherheitsrats vom 11. Novem
ber 1976 wie auch auf die Resolutionen 
465(1980) vom l.März 1980, 476(1980) 
vom 30.Juni 1980 und 478(1980) vom 
20.August 1980 sowie in Bekräftigung 
derselben, 

— die ständige Weigerung der Besatzungs
macht Israel, die diesbezüglichen Reso
lutionen des Sicherheitsrats zu befolgen, 
nachdrücklich beklagend, 

— tief besorgt über die von Israelis, darun
ter auch Mitglieder der Knesset, began
genen Akte der Provokation, durch die 
das Heiligtum Haram Al-Sharif in Jeru
salem entweiht worden ist, 

1. beklagt nachdrücklich die Akte der Pro
vokation, durch die das Heiligtum Ha
ram El-Sharif in Jerusalem entweiht 
worden ist; 

2. erklärt, daß derartige Akte eine ernst
hafte Behinderung der Bemühungen um 
einen umfassenden, gerechten und dau
erhaften Frieden im Nahen Osten dar
stellen, deren Scheitern auch zu einer 
Gefahr für den Weltfrieden und der in
ternationalen Sicherheit werden könnte; 

3. stellt abermals fest, daß alle Maßnah
men Israels zur Veränderung des physi
schen Charakters, der demographischen 
Zusammensetzung, der institutionellen 
Struktur oder des Status der palästinen
sischen und sonstigen seit 1967 besetz
ten arabischen Gebiete einschließlich Je
rusalems bzw. irgendeines Teils dieser 
Gebiete keine Rechtsgültigkeit besitzen, 
und daß Israels Politik und Praxis, Teile 
seiner Bevölkerung sowie Neueinwande
rer in den genannten Gebieten anzusie
deln, einen flagranten Verstoß gegen das 
Genfer Abkommen vom 12.August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten darstellt und ferner ein 
ernstes Hindernis auf dem Weg zu ei
nem umfassenden, gerechten und dauer
haften Frieden im Nahen Osten ist; 

4. erklärt erneut, daß alle legislativen und 
administrativen Maßnahmen der Besat
zungsmacht Israel, die den Charakter 
und den Status der Heiligen Stadt Jeru
salem verändert haben bzw. verändern 
sollen, so insbesondere das >Grundge-
setz< über Jerusalem, null und nichtig 
sind und unverzüglich widerrufen wer
den müssen; 

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, 
die für die militärische Besetzung gel
tenden Völkerrechtsnormen, insbeson
dere die Bestimmungen des Vierten 
Genfer Abkommens, genauestens einzu
halten und zu verhindern, daß der Hohe 
Islamische Rat in Jerusalem bei der 
Wahrnehmung seiner traditionellen Auf
gaben in irgendeiner Weise behindert 
wird, was auch für jede Unterstützung 
gilt, die der Rat im Zusammenhang mit 
seinen Plänen für die Erhaltung und die 
Wiederherstellung der Heiligen Stätten 
des Islam von Ländern mit vorwiegend 
muslimischer Bevölkerung und von mus
limischen Gemeinschaften unter Um
ständen wünscht; 

6. fordert die Besatzungsmacht Israel 
nachdrücklich auf, die Bestimmungen 
dieser Resolution und der einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats unver
züglich auszuführen; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Si-
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cherheitsrat noch vor dem l .Mai 1986 
über die Durchführung dieser Resolu
tion zu berichten. 

Abstimmungsergebnis vom 30.Januar 1986: 
+ 13; - 1 : Vereinigte Staaten; = 1 : Thai
land. Wegen der ablehneden Stimme ei
nes Ständigen Mitglieds des Sicherheits
rats wurde der Antrag nicht angenom
men (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Ein
griff Israels in den internationalen Zivil
luftverkehr. — Resolutionsantrag S/ 
17796/Rev.l vom 6. Februar 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des in Dokument S/ 

Agenda/2651 enthaltenen Tagesord
nungspunkts, 

— nach Kenntnisnahme vom Inhalt des 
Schreibens des Ständigen Vertreters der 
Arabischen Republik Syrien an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats (S/17788), 

— nach Anhörung der Erklärung des Ver
treters der Arabischen Republik Syrien 
zu dem Akt der Flugzeugentführung und 
Luftpiraterie, den die israelische Luft
waffe in internationalem Luftraum ge
gen ein libysches Zivilflugzeug verübt 
hat, 

— in der Erwägung, daß Akte der Flugzeug
entführung oder andere widerrechtliche 
Eingriffe in den Zivilluftverkehr Leben 
und Sicherheit der Passagiere und Be
satzungen gefährden, 

— in der Auffassung, daß dieser Akt der 
israelischen Luftwaffe einen ernsten 
Eingriff in die internationale Zivilluft
fahrt und eine Gefährdung der Sicher
heit und der Stabilität in der Region dar
stellt, 

— in der Erwägung, daß ein derartiger Akt 
einen Verstoß gegen die Bestimmungen 
der internationalen Übereinkommen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Zivil
luftfahrt darstellt, 

1. verurteilt Israel aufgrund der Tatsache, 
daß es das libysche Zivilflugzeug in in
ternationalem Luftraum gewaltsam ab
gefangen und umgeleitet und es im An
schluß daran aufgehalten hat; 

2. ist der Auffassung, daß dieser Akt Isra
els einen schwerwiegenden Verstoß ge
gen die Grundsätze des Völkerrechts 
und insbesondere gegen die einschlägi
gen Bestimmungen der internationalen 
Übereinkommen über die Zivilluftfahrt 
darstellt; 

3. fordert die Internationale Zivilluftfahrt-
Organisation auf, diese Resolution ge
bührend zu berücksichtigen, wenn sie 
über geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der internationalen Zivilluftfahrt vor 
derartigen Akten berät; 

4. fordert Israel auf, ab sofort sämtliche 
Akte, die die Sicherheit der internationa
len Zivilluftfahrt gefährden, zu unterlas
sen, und weist Israel mit allem Nach
druck warnend darauf hin, daß der Rat 
geeignete Maßnahmen zur Durchset
zung seiner Resolutionen in Erwägung 
ziehen wird, falls sich derartige Akte 
wiederholen. 

Abstimmungsergebnis vom 6. Februar 1986: 
+ 10; — 1 : Vereinigte Staaten; =4: Au
stralien, Dänemark, Frankreich, Groß
britannien. Wegen der ablehnenden 
Stimme eines Ständigen Mitglieds des 
Sicherheitsrats wurde der Antrag nicht 
angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Weite
rer Einsatz der Interimstruppe für den 
Südlibanon. — Resolution 583(1986) vom 
18.April 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— unter Hinweis auf seine Resolutionen 

425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982) und 520(1982) sowie auf alle 
seine Resolutionen zur Lage im Liba
non, 

— nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs vom 9.April 1986 über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon (S/17965) und in Kenntnis
nahme der darin enthaltenen Feststel
lungen, 

— Kenntnis nehmend vom Schreiben des 
Ständigen Vertreters des Libanon vom 
1. Apri l 1986 an den Generalsekretär (S/ 
17968), 

— in Beantwortung des Ersuchens der Re
gierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen 
im Libanon um einen weiteren Interims
zeitraum von drei Monaten, d. h. bis zum 
19.Juli 1986, zu verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er die territoriale In
tegrität, Souveränität und Unabhängig
keit des Libanon innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen nach
drücklich unterstützt; 

3. unterstreicht erneut den Auftrag und die 
allgemeinen Richtlinien für die Truppe, 
die in dem mit Resolution 426(1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs 
vom 19. März 1978 festgelegt sind, und 
fordert alle betroffenen Parteien auf, die 
Truppe im Hinblick auf die volle Durch
führung ihres Mandats uneingeschränkt 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen im Libanon ihr 
in den Resolutionen 425(1978) und 426 
(1978) sowie in allen anderen einschlägi
gen Resolutionen festgelegtes Mandat 
uneingeschränkt erfüllen sollte; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Kon
sultationen mit der Regierung des Liba
non und anderen direkt betroffenen Par
teien über die Durchführung dieser Re
solution fortzusetzen und dem Rat bis 
zum 19. Juni 1986 Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Über
wachung der Entflechtung auf den Go-
lanhöhen. — Resolution 584(1986) vom 
29. Mai 1986 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des Gene

ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung (S/18061), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur soforti

gen Durchführung von Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats vom 
22. Oktober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung für einen weiteren 
Zeitraum von sechs Monaten, d.h. bis 
zum 30. November 1986, zu verlän
gern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Lage und 
über die zur Durchführung von Reso
lution 338(1973) des Sicherheitsrats 
getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 6. Juni 1986 
(UN-Doc. S/18138) 

Am 6. Juni 1986 gab der Präsident des Si
cherheitsrats im Anschluß an Konsultatio
nen im Rahmen der Ratsmitglieder die fol
gende Erklärung ab: 

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind zu
tiefst besorgt über die anhaltende Verschär
fung der Kämpfe in Beirut, insbesondere in 
den palästinensischen Flüchtlingslagern 
und ihrer Nachbarschaft, die zahlreiche Op
fer fordern und große Sachschäden anrich
ten. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats appellie
ren an alle Beteiligten, ihren Einfluß gel
tend zu machen, um eine Einstellung der 
Kämpfe herbeizuführen, damit das Hilfs
werk der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten sowie andere 
humanitäre Organisationen Sofortmaßnah
men für die betroffenen Bevölkerungsgrup
pen treffen können, darunter auch für die 
palästinensischen Flüchtlinge, für die die in
ternationale Gemeinschaft eine besondere 
Verantwortung trägt. 
Sie erklären erneut, daß die Souveränität, 
Unabhängigkeit und territoriale Integrität 
des Libanon respektiert werden müssen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats schlie
ßen sich dem Appell des Generalsekretärs 
an alle beteiligten Parteien an, größtmögli
che Zurückhaltung zu üben und sich erneut 
um die Beendigung des gegenwärtigen Blut
vergießens zu bemühen.« 

Rechte von Ausländern 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Erklärung über die Menschen
rechte von Personen, die nicht Staatsan
gehörige des Landes sind, in dem sie le
ben. — Resolution 40/144 vom 13. Dezem
ber 1985 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Men

schenrechte von Personen, die nicht 
Staatsangehörige des Landes sind, in 
dem sie leben, 

> beschließt die Verabschiedung der im 
Anhang zu dieser Resolution enthalte
nen Erklärung über die Menschenrechte 
von Personen, die nicht Staatsangehö
rige des Landes sind, in dem sie leben. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 

Erklärung über die Menschenrechte 
von Personen, 

die nicht Staatsangehörige des 
Landes sind, in dem sie leben 

Die Generalversammlung, 
— eingedenk der Tatsache, daß in der 

Charta der Vereinten Nationen die allge
meine Achtung und Beachtung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten für 
alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge
schlechts, der Sprache oder der Religion 
gefördert wird, 

— eingedenk der in der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte enthaltenen 
feierlichen Feststellung, daß alle Men
schen frei und an Würde und Rechten 
gleich geboren sind und daß jeder ohne 
irgendeinen Unterschied, wie der Rasse, 
der Hautfarbe, des Geschlechts, der 
Sprache, der Religion, der politischen 
oder sonstigen Anschauung, der nationa
len oder sozialen Herkunft, des Vermö
gens, der Geburt oder des sonstigen Sta
tus Anspruch auf alle in der Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten hat, 

— eingedenk der in der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte ferner enthal
tenen feierlichen Feststellung, daß jeder 
Mensch überall Anspruch auf Anerken-

186 Vereinte Nationen 5/86 



nung als Rechtsperson hat, daß alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind 
und ohne jede Diskriminierung An
spruch auf gleichen Schutz durch das 
Gesetz haben, daß alle Anspruch auf 
gleichen Schutz gegen jede Diskriminie
rung, die gegen die genannte Erklärung 
verstößt, und gegen jede Aufreizung zu 
einer derartigen Diskriminierung ha
ben, 

— sich bewußt, daß die Vertragsstaaten der 
Internationalen Menschenrechtspakte 
sich verpflichten zu gewährleisten, daß 
die in diesen Pakten verkündeten 
Rechte ohne jede Diskriminierung hin
sichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Anschau
ung, der nationalen oder sozialen Her
kunft, des Vermögens, der Geburt oder 
des sonstigen Status ausgeübt werden, 

— sich bewußt, daß mit fortschreitend bes
seren Kommunikationsverbindungen 
und der Entwicklung friedlicher und 
freundschaftlicher Beziehungen zwi
schen den Ländern immer mehr Perso
nen in Ländern leben, deren Staatsange
hörige sie nicht sind, 

— in Bekräftigung der Ziele und Grund
sätze der Charta der Vereinten Natio
nen, 

— im Hinblick darauf, daß der in den inter
nationalen Instrumenten vorgesehene 
Schutz der Menschenrechte und Grund
freiheiten auch Personen gewährleistet 
werden sollte, die nicht Staatsangehö
rige des Landes sind, in dem sie leben, 

> verkündet die folgende Erklärung über 
die Menschenrechte von Personen, die 
nicht Staatsangehörige des Landes sind, 
in dem sie leben: 

Artikel 1 
Im Sinne dieser Erklärung findet der Aus
druck >Ausländer< nach Maßgabe der in den 
nachstehenden Artikeln gemachten Ein
schränkungen auf jeden Anwendung, der 
nicht Staatsangehöriger des Staates ist, in 
dem er sich befindet. 

Artikel 2 

1. Diese Erklärung ist nicht so auszulegen, 
als legitimiere sie die illegale Einreise eines 
Ausländers in einen Staat beziehungsweise 
seinen illegalen Aufenthalt in einem Staat 
oder als beschränke sie das Recht eines 
Staates, Gesetze und sonstige Rechtsvor
schriften bezüglich der Einreise von Auslän
dern und bezüglich der Bedingungen und 
Voraussetzungen für ihren Aufenthalt zu er
lassen oder Unterscheidungen zwischen sei
nen Staatsangehörigen und Ausländern zu 
treffen. Derartige Gesetze und sonstige 
Rechtsvorschriften dürfen jedoch nicht im 
Widerspruch zu den völkerrechtlichen Ver
pflichtungen des betreffenden Staates, so 
auch auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
stehen. 
2. Diese Erklärung beeinträchtigt weder die 
Wahrnehmung der nach innerstaatlichem 
Recht gewährten Rechte noch der Rechte, 
die ein Staat Ausländern nach dem Völker
recht gewähren muß, selbst wenn derartige 
Rechte in dieser Erklärung nicht oder nur 
in geringerem Umfang anerkannt werden. 

Artikel 3 

Jeder Staat veröffentlicht seine nationalen 
Gesetze oder sonstigen Rechtsvorschriften, 
die Ausländer betreffen. 

Artikel 4 
Ausländer haben die Gesetze des Staates zu 
befolgen, in dem sie ihren Wohnsuz haben 

oder sich aufhalten, und die Sitten und Ge
bräuche des Volkes dieses Staates zu beach
ten. 

Artikel 5 
1. In Übereinstimmung mit dem innerstaat
lichen Recht und nach Maßgabe der ent
sprechenden völkerrechtlichen Verpflich
tungen des Staates, in dem sie sich aufhal
ten, genießen Ausländer im besonderen fol
gende Rechte: 
a) das Recht auf Leben und Sicherheit der 

Person; kein Ausländer darf willkürlich 
festgenommen oder in Haft gehalten 
werden; keinem Ausländer darf seine 
Freiheit entzogen werden, es sei denn 
aus gesetzlich bestimmten Gründen und 
unter Beachtung des im Gesetz vorge
schriebenen Verfahrens; 

b) das Recht auf Schutz vor willkürlichen 
oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr 
Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung 
oder ihren Schriftverkehr; 

c) das Recht auf Gleichheit vor Gericht und 
vor allen anderen Organen und Behör
den der Rechtspflege sowie erforderli
chenfalls auf unentgeltliche Beiziehung 
eines Dolmetschers in Strafverfahren 
und, sofern dies vom Gesetz vorgeschrie
ben ist, in anderen Verfahren; 

d) das Recht, einen Ehegatten zu wählen, 
eine Ehe einzugehen und eine Familie zu 
gründen; 

e) das Recht auf Gedanken-, Meinungs-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit; das 
Recht, ihre Religion oder Weltanschau
ung zu bekunden, vorbehaltlich allein 
der gesetzlich vorgesehenen Einschrän
kungen, die zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder 
Sittlichkeit oder der Grundrechte und 
-freiheiten anderer erforderlich sind; 

f) das Recht, ihre eigene Sprache, Kultur 
und Tradition zu bewahren; 

g) das Recht, vorbehaltlich der innerstaatli
chen Währungsbestimmungen ihren 
Verdienst, ihre Ersparnisse oder sonsti
gen persönlichen Geldwerte ins Ausland 
zu überweisen. 

2. Vorbehaltlich der gesetzlich vorgesehe
nen Einschränkungen, die in einer demo
kratischen Gesellschaft zum Schutz der na
tionalen Sicherheit, der öffentlichen Sicher
heit, der öffentlichen Ordnung, der öffentli
chen Gesundheit oder Sittlichkeit oder der 
Rechte und Freiheiten anderer erforderlich 
und mit den anderen in den einschlägigen 
internationalen Instrumenten anerkannten 
beziehungsweise den in dieser Erklärung 
genannten Rechten vereinbar sind, genie
ßen Ausländer folgende Rechte: 
a) das Recht, das Land zu verlassen, 
b) das Recht auf freie Meinungsäußerung; 
c) das Recht, sich friedlich zu versammeln; 
d) das Recht, vorbehaltlich des innerstaatli

chen Rechts allein oder in Verbindung 
mit anderen Vermögen als Eigentum zu 
besitzen; 

3. Vorbehaltlich der in Absatz 2 genannten 
Bestimmungen haben Ausländer, die sich 
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates 
aufhalten, das Recht auf Bewegungsfreiheit 
und freie Wahl ihres Aufenthaltsortes in
nerhalb der Staatsgrenzen. 
4. Vorbehaltlich der nationalen Rechtsvor
schriften und einer entsprechenden Geneh
migung ist es dem Ehegatten und den min
derjährigen oder abhängigen Kindern eines 
Ausländers, der seinen rechtmäßigen Wohn
sitz auf dem Hoheitsgebiet eines Staates 
hat, zu gestatten, den Ausländer zu beglei
ten, sich ihm anzuschließen und bei ihm zu 
bleiben. 

Artikel 6 

Kein Ausländer darf der Folter oder grausa
mer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe unterworfen wer
den und insbesondere nicht ohne seine frei
willige Zustimmung medizinischen oder 
wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden. 

Artikel 7 

Ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Ho
heitsgebiet eines Staates aufhält, kann aus 
diesem nur aufgrund einer rechtmäßig er
gangenen Entscheidung ausgewiesen wer
den, und es ist ihm, sofern dem nicht zwin
gende Gründe der nationalen Sicherheit 
entgegenstehen, Gelegenheit zu geben, die 
gegen seine Ausweisung sprechenden 
Gründe vorzubringen und diese Entschei
dung durch die zuständige Behörde oder 
durch eine oder mehrere von dieser Be
hörde besonders bestimmte Personen nach
prüfen und sich dabei vertreten zu lassen. 
Die Einzel- oder Kollektivausweisung sol
cher Ausländer aus Gründen der Rasse, der 
Hautfarbe, der Religion, der Kultur, der Ab
stammung oder der nationalen oder ethni
schen Herkunft ist verboten. 

Artikel 8 

1. Ausländer, die sich rechtmäßig im Ho
heitsgebiet eines Staates aufhalten, genie
ßen in Übereinstimmung mit dem nationa
len Recht und vorbehaltlich ihrer Verpflich
tungen nach Artikel 4 ferner folgende Rech
te: 
a) das Recht auf sichere und gesunde Ar

beitsbedingungen, auf angemessenen 
Lohn und gleiches Entgelt für gleichwer
tige Arbeit ohne jeden Unterschied; ins
besondere sind Frauen Arbeitsbedingun
gen, die nicht hinter denen von Männern 
zurückstehen, sowie gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit zu gewährleisten; 

b) das Recht, Gewerkschaften und andere 
Organisationen oder Vereinigungen ih
rer Wahl beizutreten und an ihrer Arbeit 
mitzuwirken. Die Ausübung dieses 
Rechts darf nur solchen Einschränkun
gen unterworfen werden, die gesetzlich 
vorgesehen und in einer demokratischen 
Gesellschaft im Interesse der nationalen 
Sicherheit oder der öffentlichen Ord
nung oder zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten anderer erforderlich sind; 

c) das Recht auf Gesundheitsschutz, medi
zinische Betreuung, soziale Sicherheit, 
soziale Dienstleistungen, Bildung, Ar
beitspausen und Freizeit, unter der Vor
aussetzung, daß sie die in den einschlägi
gen Vorschriften vorgesehenen Zutritts
bedingungen erfüllen müssen und daß 
die Mittel des Staates nicht über Gebühr 
belastet werden. 

2. Die Rechte von Ausländern, die in ihrem 
Aufenthaltsland einer rechtmäßigen bezahl
ten Tätigkeit nachgehen, können von den 
betreffenden Regierungen im Hinblick auf 
den Schutz dieser Rechte in multilateralen 
oder bilateralen Übereinkünften konkreti
siert werden. 

Artikel 9 

Kein Ausländer darf willkürlich seines 
rechtmäßig erworbenen Vermögens beraubt 
werden. 

Artikel 10 
Ein Ausländer kann jederzeit mit dem Kon
sulat oder der diplomatischen Vertretung 
des Staates, dessen Staatsangehöriger er 
ist, oder in Ermangelung eines/einer sol
chen, mit dem Konsulat oder der diplomati
schen Vertretung eines anderen Staates in 
Verbindung treten, der in seinem Aufent
haltsstaat mit dem Schutz der Interessen 
des Staates beauftragt ist, dessen Staatsan
gehöriger der Ausländer ist. 
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